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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf der 

Oö. Feuerwehrgesetz-Novelle 2019 

 

 

Landesgesetz über das Feuerwehrwesen in Oberösterreich  

(Oö. Feuerwehrgesetz 2015 - Oö. FWG 2015) 

 

 

3. HAUPTSTÜCK 

ORGANISATION DER EINZELNEN FEUERWEHREN 

3. ABSCHNITT 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER FREIWILLIGE FEUERWEHREN 

§ 24 

Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Feuerwehrkommandos 

(1) Die Mitglieder gemäß § 17 Abs. 1 Z 1, 2, 3 und 4 werden von den wahlberechtigten 

Feuerwehrmitgliedern auf die Dauer von fünf Jahren (Funktionsperiode) gewählt. 

Wahlberechtigt sind die aktiven Mitglieder und die Feuerwehrmitglieder der Reserve. Die 

Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister der Standortgemeinde hat alle Wahlberechtigten 

sowie im Fall eines Pflichtbereichs gemäß § 8 Abs. 2 auch die Bürgermeisterinnen bzw. 

Bürgermeister des gemeinsamen Pflichtbereichs zur Wahlversammlung einzuladen, in der sie 

bzw. er den Vorsitz führt. Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. 

(1a) Die Wahlen anlässlich des Endens der Funktionsperiode (Abs. 1) finden alle fünf 

Jahre statt, wobei diese bis zum 30. April des jeweiligen Wahljahres durchzuführen sind. 

(2) Zur Feuerwehrkommandantin bzw. zum Feuerwehrkommandanten oder zu deren bzw. 

dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter wählbar ist, wer 

 1. mindestens fünf Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr ist, 

 2. mit dem Feuerwehrwesen hinlänglich vertraut ist und die persönliche Eignung zur 

Führung einer Freiwilligen Feuerwehr besitzt, 

 3. sich der für die Funktion der Feuerwehrkommandantin bzw. des 

Feuerwehrkommandanten in der Dienstordnung vorgeschriebenen Ausbildung und den 

hiefür erforderlichen Prüfungen mit Erfolg unterzogen hat, 

 4. nicht in einer anderen Organisation des Katastrophenhilfs- und Rettungsdienstes in 

leitender Stellung tätig ist. 

(3) Feuerwehrmitglieder, die die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 Z 3 und 4 zum Zeitpunkt 

der Wahl nicht erfüllen, sind nur dann wählbar, wenn sie vor der Wahl erklären, dass sie diese 

Voraussetzungen spätestens zwei Jahre nach der Wahl erbringen werden. 

(4) Zur Schriftführerin bzw. zum Schriftführer und zur Kassenführerin bzw. zum 

Kassenführer sind alle aktiven Feuerwehrmitglieder sowie Feuerwehrmitglieder der Reserve 

wählbar. Dabei dürfen nur jene Personen gewählt werden, die auf Grund ihrer Kenntnisse und 

Fähigkeiten zur Übernahme der Funktion geeignet sind.  
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(4) Zur Schriftführerin bzw. zum Schriftführer und zur Kassenführerin bzw. zum 

Kassenführer ist jedes Mitglied der Feuerwehr wählbar. Dabei dürfen nur jene Mitglieder der 

Feuerwehr gewählt werden, die auf Grund ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zur Übernahme 

der Funktion geeignet sind. 

(5) Durch Beschluss des Gemeinderats der Standortgemeinde kann die Wahl der 

Mitglieder des Feuerwehrkommandos binnen sechs Wochen nach der Wahl wegen 

Rechtswidrigkeit des Wahlvorgangs oder wegen des Fehlens einer Voraussetzung gemäß 

Abs. 2 oder 4 bei der Landes-Feuerwehrleitung mit aufschiebender Wirkung angefochten 

werden; die Landes-Feuerwehrleitung entscheidet endgültig mit Bescheid. 

(6) Nähere Bestimmungen für die Durchführung der Wahl, insbesondere über die 

Einberufung, die Einbringung von Wahlvorschlägen, den Wahltag, die Abstimmungsform und 

die Stimmenauszählung sind von der Landesregierung durch Verordnung zu regeln. 

(7) Die Mitglieder gemäß § 17 Abs. 1 Z 5 und 6 werden von der Feuerwehrkommandantin 

bzw. vom Feuerwehrkommandanten für die Dauer der Funktionsperiode (Abs. 1) bestellt. 

Dabei dürfen nur jene Mitglieder der Feuerwehr bestellt werden, die auf Grund ihrer 

Kenntnisse und Fähigkeiten zur Übernahme der Funktion geeignet sind. 

(8) Alle Mitglieder des Feuerwehrkommandos üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. 

(9) Nach Ablauf der Funktionsperiode haben die Mitglieder des Feuerwehrkommandos 

ihre Funktion solange auszuüben, bis die neuen Mitglieder gewählt bzw. bestellt sind. 

4. HAUPTSTÜCK 

ÜBERÖRTLICHE ORGANISATION DES FEUERWEHRWESENS 

2. ABSCHNITT 

OÖ. LANDES-FEUERWEHRVERBAND 

§ 36 

Organe 

(1) Die Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind 

 1. die Landes-Feuerwehrleitung, 

 2. der Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantentag, 

 3. die Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant, 

 4. die Landes-Feuerwehrinspektorin bzw. der Landes-Feuerwehrinspektor, 

 5. die Bezirks-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks-Feuerwehrkommandanten, 

 6. die Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten. 

(2) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

werden nach Maßgabe dieses Landesgesetzes jeweils für eine Funktionsperiode von fünf 

Jahren gewählt oder bestellt; sie haben ihre Funktion jedoch so lange auszuüben, bis die 

neuen Organe oder Mitglieder von Organen gewählt oder bestellt sind. Wenn eine Funktion 

vorzeitig frei wird, so ist sie nur mehr für den Rest der Funktionsperiode durch Wahl oder 

Bestellung nachzubesetzen. 

(2a) Die Wahlen anlässlich des Endens der Funktionsperiode (Abs. 2) finden alle fünf 

Jahre statt, wobei die Wahlen der Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen und Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten jeweils bis zum 31. Jänner, die Wahlen der Bezirks-

Feuerwehrkommandantinnen und Bezirks-Feuerwehrkommandanten jeweils bis zum 
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31. März, die Wahlen der Mitglieder der Landes-Feuerwehrleitung gemäß § 37 Abs. 1 Z 1, 3 

und 6 bis 8 jeweils bis zum 31. Mai des jeweiligen Wahljahres durchzuführen sind. 

(3) Die Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

an die Weisungen der ihnen jeweils übergeordneten Organe gebunden; Weisungen über das 

Stimmverhalten bei Sitzungen der Kollegialorgane des Oö. Landes-Feuerwehrverbands sind 

unzulässig. Im Übrigen darf die Befolgung von Weisungen nur verweigert werden, wenn 

 1. sie von einem unzuständigen Organ ergangen sind oder 

 2. ihre Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde oder 

 3. sie sich auf das Abstimmungsverhalten im Rahmen der Sitzungen der Kollegialorgane 

beziehen. 

(4) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

haben - unbeschadet der im Folgenden aufgezählten Zuständigkeiten - die Interessen des 

Verbands wahrzunehmen. Für das Organ gemäß Abs. 1 Z 3 sowie dessen Stellvertreterin 

bzw. Stellvertreter gelten die Bestimmungen des Oö. Landes-Bezügegesetzes 1998, wobei 

die Bezüge für das Organ gemäß Abs. 1 Z 3 im Fall der hauptberuflichen Ausübung 100 % (im 

Fall der nebenberuflichen Ausübung 75 %) und für die Stellvertretung im Fall der 

hauptberuflichen Ausübung 75 % (im Fall der nebenberuflichen Ausübung 56,25 %) des 

Ausgangsbetrags nach §§ 1 und 3 des Bundesverfassungsgesetzes über die Begrenzung von 

Bezügen öffentlicher Funktionäre betragen. Die demnach vorgesehene Anpassung entfällt für 

das Kalenderjahr 2018. Die Landesregierung kann im Einzelfall über begründeten Vorschlag 

der Landes-Feuerwehrleitung einen höheren Prozentsatz des Ausgangsbetrags festsetzen. 

Die sonstigen Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands üben ihre Tätigkeiten ehrenamtlich aus, haben jedoch gegenüber dem 

Oö. Landes-Feuerwehrverband Anspruch auf Ersatz des ihnen aus der Tätigkeit 

erwachsenden Aufwands. Hinsichtlich des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung für die 

Mitglieder der einzelnen Organe des Oö. Landes-Feuerwehrverbands gilt § 21 Abs. 3 mit der 

Maßgabe, dass der Oö. Landes-Feuerwehrverband an die Stelle der Standortgemeinde tritt. 

(5) Die Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbands 

sind berechtigt, die ihnen rangmäßig zukommende Dienstbekleidung und die Dienstabzeichen 

entsprechend der Dienstbekleidungsordnung für Freiwillige Feuerwehren zu tragen. 

§ 44 

Erlöschen der Funktionen 

(1) Die Funktionen der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten, deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters, der 

Bezirks- und der Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. der Bezirks- und der 

Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erlöschen durch 

 1. Ablauf der Funktionsperiode, jedenfalls aber mit dem Tag der Wahl dieser neuen 

Organe und Mitglieder von Kollegialorganen des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes, 

 1. Ablauf der Funktionsperiode, 

 2. Zurücklegung der Funktion, 

 3. Ablauf des Jahres, in dem die Funktionsinhaberin bzw. der Funktionsinhaber das 

65. Lebensjahr vollendet hat, 

 4. Enthebung von der Funktion, 
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 5. länger als ein Jahr dauernde Verhinderung, 

 6. Wegfall der Bestellungsvoraussetzungen, 

 7. dauernden Verlust der Diensttauglichkeit oder 

 8. Tod. 

(2) Die Funktionen der Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandantinnen bzw. 

Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten erlöschen überdies durch ungenützten 

Ablauf der Frist gemäß § 42 Abs. 5 oder § 43 Abs. 5. In diesem Fall hat die 

Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich eine Neuwahl auszuschreiben. 

(3) Die Funktionen der Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter der Bezirks- und Abschnitts-

Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- und Abschnitts-Feuerwehrkommandanten 

erlöschen aus den im Abs. 1 - mit Ausnahme der Z 1 - genannten Gründen. Sie erlöschen 

überdies spätestens mit dem Zeitpunkt, an dem eine neue Stellvertreterin bzw. ein neuer 

Stellvertreter gemäß § 42 Abs. 6 bzw. § 43 Abs. 6 bestellt wird. 

(4) Die Funktion als Mitglied der Landes-Feuerwehrleitung gemäß § 37 Abs. 1 Z 6 bis 8 

erlischt gleichzeitig mit dem Zeitpunkt, an dem die Funktion, die Voraussetzung für die 

Mitgliedschaft in der Landes-Feuerwehrleitung war, erlischt, jedenfalls aber mit dem Tag der 

Wahl dieser neuen Mitglieder der Landes-Feuerwehrleitung. 

(5) Die Erklärung über die Zurücklegung der Funktion ist schriftlich abzugeben und 

unwiderruflich; beigefügte Bedingungen sind ohne rechtliche Wirkung. Die Erklärung einer 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten wird mit dem Einlangen bei der Bezirksverwaltungsbehörde und die 

Erklärung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten 

oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters mit dem Einlangen bei der 

Landesregierung wirksam. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Funktionsverzicht einer 

Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandantin bzw. eines Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandanten unverzüglich der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. dem 

Landes-Feuerwehrkommandanten mitzuteilen. 

(6) Die Enthebung von der Funktion hat durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen und ist 

nur bei grober Verletzung der Dienstpflichten oder fortlaufender Vernachlässigung der 

Aufgaben, die einem Organ auf Grund dieses Landesgesetzes zur Erfüllung zugewiesen sind, 

zulässig. Zuständig zur Funktionsenthebung von Bezirks- oder Abschnitts-

Feuerwehrkommandantinnen bzw. Bezirks- oder Abschnitts-Feuerwehrkommandanten ist die 

Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. der Landes-Feuerwehrkommandant. Zuständig zur 

Funktionsenthebung der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-

Feuerwehrkommandanten oder deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreters ist die 

Landes-Feuerwehrleitung. 
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5. HAUPTSTÜCK 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 53 

Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt das 

Oö. Feuerwehrgesetz (Oö. FWG), LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 90/2013, außer Kraft. 

(2) Die Oö. Brandbekämpfungsverordnung 1985, LGBl. Nr. 133/1985, die 

Feuerwehrabschnittsverordnung, LGBl. Nr. 80/1983, in der Fassung der Verordnung LGBl. 

Nr. 75/1988, die Oö. Feuerwehrehrenzeichen-Verordnung 2000, LGBl. Nr. 62/2000, die 

Feuerwehr-Unterstützungsordnung, LGBl. Nr. 23/1953, die Oö. Feuerwehrwahlordnung, 

LGBl. Nr. 43/1997, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 136/2002, sowie die Verordnung 

über die Ausstattung des Feuerwehrkorpsabzeichens, LGBl. Nr. 127/1997, gelten bis zur 

Erlassung der entsprechenden Verordnungen auf Grund dieses Landesgesetzes weiter. 

(3) Das auf Grund des Oö. FWG, LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 90/2013, geführte Feuerwehrbuch gilt als Feuerwehrbuch gemäß § 4 dieses 

Landesgesetzes. Die darin eingetragenen Feuerwehren gelten als Feuerwehren nach diesem 

Landesgesetz. Die Funktionsperiode ihrer gewählten oder bestellten Organe bzw. Mitglieder 

der Kollegialorgane endet mit 31. März 2018; die in diesem Landesgesetz vorgesehenen 

Erlöschensgründe bleiben davon unberührt. 

(4) Der gemäß § 32 Oö. FWG, LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 90/2013, eingerichtete Oö. Landes-Feuerwehrverband gilt als gemäß § 34 dieses 

Landesgesetzes eingerichtet. Die Funktionsperiode seiner gewählten oder bestellten Organe 

bzw. Mitglieder der Kollegialorgane endet mit 31. Dezember 2018; die in diesem Landesgesetz 

vorgesehenen Erlöschensgründe bleiben davon unberührt. 

(5) Mit Inkrafttreten dieses Landesgesetzes gehen alle Rechte und Pflichten, 

insbesondere das Vermögen, des gemäß § 46 Oö. FWG, LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung 

des Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2013, eingerichteten Oö. Feuerwehrfonds auf den Oö. 

Landes-Feuerwehrverband über. Die von der Landes-Feuerwehrleitung mit Beschluss vom 

22. April 1997 erlassene Geschäfts- und Gebarungsordnung des Oö. Feuerwehrfonds gilt bis 

zur Erlassung einer neuen Geschäftsordnung als Geschäftsordnung des Oö. Landes-

Feuerwehrverbands gemäß § 37 Abs. 4 dieses Landesgesetzes weiter. 

(6) Bisher verordnete Pflichtbereichsänderungen gemäß § 8 Abs. 2 Oö. FWG, LGBl. 

Nr. 111/1996, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2013, gelten als 

Pflichtbereichsänderungen gemäß § 8 Abs. 2 dieses Landesgesetzes weiter. 

(7) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes bestehende Vereinbarungen 

im Sinn des § 30 Abs. 2 sind der (den) Pflichtbereichsgemeinde(n) längstens innerhalb von 

sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes zur Zustimmung vorzulegen. 

(8) Der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes mit Bescheid der 

Landesregierung gemäß § 37 Oö. FWG, LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2013, bestellte Landes-Feuerwehrinspektor gilt als nach diesem 

Landesgesetz bestellt. 
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(9) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes bestehende 

Versicherungsverträge gemäß § 20 Oö. FWG, LGBl. Nr. 111/1996, in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 90/2013, sind längstens innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 

dieses Landesgesetzes anzupassen. 

(10) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes bestehende 

Aufwandsentschädigungsregelungen betreffend die Funktionen der Landes-

Feuerwehrkommandantin bzw. des Landes-Feuerwehrkommandanten und dessen bzw. 

deren Stellvertreterin bzw. Stellvertreters gelten bis zur Neuwahl dieser Funktionen weiter. 

(11) Die im § 10 Abs. 2 normierte Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung ist für jene 

Pflichtbereiche, die bisher in der Gruppe B nach § 13 Abs. 3 

Oö. Brandbekämpfungsverordnung 1985, LGBl. Nr. 133/1985, eingeteilt waren, innerhalb von 

vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes durchzuführen. Für Pflichtbereiche der 

bisherigen Gruppe A ist die Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung innerhalb von 

sechsfünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Landesgesetzes durchzuführen. 

 


